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ErsteAusgabe

Die Verfassungsmässigkeitdes Theatergesetzes . Bekanntlichhat dieBundesregie-¬
rung mehrere Bestimmungen des Wiener Thestergesetzes beim Verfassungsgerichts¬

hof angefochten .Vor allem hat sie hier wie bei der Anfechtung des Kino - unddes
Schubgesetzesden Standpunktzertreten ,dass durchLandesgesetzderBundespoli¬
zei bisher geführte Agendennicht abgenommenwerdendürfen .DiesenHaupteinwand
gegen die Verfassungsmässigkeit hat der Verfassungsgerichtshof inUebereinstim¬
mungen mit drei früheren Entscheidungen für unrichtig erklärt und daher die An¬

fechtung in dieser Richtung abgewiesen .Desgleichen hat er die Anfechtung der Be¬
stimmung ,wonach anlässlich der Verleihung einer Theaterkonzession zur Sicher¬

stellung der Ansprüche der Angestellten eine Kaution verlangt werden kann ,abge¬
wiesen ,weil zu dieser zivilrechtlichen Bestimmungdas Landesgesetzberechtigt
war ;ebenso die Anfechtungeiner Bestimmungüber die Theatergarderoben ,die
gleichfalls kein Eingriff in die Bundesgesetzgebungskompetenzist .Dagegenhat
er der Anfechtung insoferne stattgegeben ,als die Worte " Festzüge "undPGlücks - ¬

häfen "ausderAufzählungderanmeldepflichtigenVeranstaltungenzustreichen
sind ,weil die Festzüge nur durch das Versammlungsgesetzgeregelt werdenund
die Glückshäfen unter das Lottaregal des Bundes fallen . Schliesslich hat der Ver¬

fassungsgerichtshof auch insoferne der Ansicht der Bundesregierungbeigepflich¬
tet ,als er die im Gesetz vorgesehenenArbeiterschutzbestimmungenfürverfas¬
sungswidrig,weil nicht in die Kompetenzder Landesgesetzgebung ,sondern indie

der Bundesgesetzgebungfallend ,erklärt hat . Erfügt allerdings in seinerEnt¬
scheidunghinzu ,as sei " gewissbedauerlich ,dass bisher solcheSchutzvorschrif¬
tenfür dasTheaterfehlen ". DievorsichtshalbergemachteEinwendung,dassdie
einstweilige Bundesregierung - dieRegierung Seipel hat das Landesgesetznämlich
erst nachihrer Demissionangefochten-zurAnfechtungnichtlegitimiertsei,hat
der Verfassungegerichtshofzurückgewissenunderklärt ,dass die einstweiligeBun¬
desregierung die gleichen Rechte habe wie die Bundesregierungvor derDemission .

Schulinspektion.DerStadtschulratfürWienhatvorbehaltlichderGenehmigung
durch das Unterrichtsministerium auf die Dauerder ErkrankungdesBezirksschul¬
inspektors RegierungsratTheodorSteiskal die Inspektion sämtlicheröffentlichen
und privaten Volksschulen für Knaben ,der unter gemeinsamer Leitung stehenden

Halksschulenfür KnabenundMädchensowieder Sonderschulendes III . ,IV. und
XT .GomeindabezirkesdemBezirksschulinspektor Dr .Heinrich Voholekübertragen .

Freitag um 18 Uhr bei freiem Eintritt eine allgemeine Führung statt .
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